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RoHS/ElektroG 




Forschungsinstitut legt neue Studie zum RoHS-Review vor 


Wie wir bereits berichtet haben, prüft die Europäische Kommission eine erste Überarbeitung der Richtlinie 2002/95/EG (sog. "Restriction of the use of certain hazardous substances" - Richtlinie). Von besonderer Bedeutung ist dabei die Frage, ob der Anwendungsbereich der Richtlinie aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse um zusätzliche Stoffe erweitert werden muss. Gegenwärtig wird durch die Richtlinie bzw. ihre nationalen Umsetzungsakte die Verwendung von Cadmium, Blei, Quecksilber, Chrom-VI sowie bestimmten bromierten Flammschutzmitteln durch sanktionsbewehrte Stoffverbote beschränkt. Hierzulande drohen bei Verstößen Geldbußen von bis zu 50.000 EUR, vgl. § 23 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 ElektroG. Lediglich bestimmte im Anhang der Richtlinie abschließend aufgezählte Verwendungszwecke sind hiervon ausgenommen, z.B. der von Blei als Strahlenschutzmitteln in Bildröhren. 

Öko-Institut empfiehlt Ausweitung der Stoffverbote 
Das Freiburger Öko-Institut e.V. hat sich in seiner Anfang Juni der Kommission übermittelten "Study on Hazardous Substances in EEE, not regulated by the RoHS Directive" der vorstehenden Frage nach dem Anwendungsbereich der Richtlinie gewidmet. Ein Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf den bromierten Flammschutzmitteln Tetrabrombisphenol A (TBBPA) und Hexabromcyclododecan (HBCDD). TBBPA wird in großem Umfang als reaktives Flammschutzmittel in Leiterplatten eingesetzt, HBCDD findet jedenfalls zum Teil auch in Elektro- und Elektronikgeräten Verwendung. 

Das Öko-Institut spricht sich laut einem bereits veröffentlichten Vorabentwurf für eine Aufnahme dieser Stoffe in die Richtlinie aus. Begründet wird dieses mit der Gefährlichkeit der Stoffe: Sie sind schwer abbaubar, reichern sich in Lebewesen an und stehen in dem Verdacht,  jedenfalls langfristig umwelttoxische Wirkungen zu verursachen. Für HBCDD sollte laut Öko-Institut daher auch keinerlei Ausnahme einzelner Verwendungszwecke erfolgen. Die Verwendung von TBBPA in Polycarbonaten sowie Epoxydharzen und damit der Einsatz in Leiterplatten hingegen könnte auch weiterhin von den Stoffverboten ausgenommen bleiben. 

Mögliche Folgen für Hersteller 
Zwar ist die Kommission bei der Erarbeitung ihres Richtlinienentwurfs nicht an die Empfehlungen der Studie gebunden. Finden diese jedoch Eingang in eine novellierte Richtlinie, so würde dies für betroffene Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten bedeuten, dass sie bei Fortbestand des derzeit wieder geltenden Verbots von DecaBDE (vgl. hierzu unseren Newsletter vom 30. Mai 2008) im Geltungsbereich der RoHS die zur Zeit meistverwendeten bromierten Flammschutzmittel gar nicht mehr (HBCDD, DecaBDE) bzw. nur noch eingeschränkt (TBBPA) nutzen dürften.  Das deutsche Umweltbundesamt (UBA) spricht sich übrigens ebenfalls für eine weitgehende Substitution von DecaBDE, TBBPA und HBCDD in Elektro- und Elektronikgeräten aus (vgl. UBA "Bromierte Flammschutzmittel - Schutzengel mit schlechten Eigenschaften", April 2008). 

Weiteres Verfahren 
Es wird erwartet, dass die Kommission spätestens gegen Ende 2008 ihren Novellierungsentwurf zur Richtlinie 2002/95/EG an das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten zur weiteren Beratung übermittelt. Eine absehbare zeitliche Grenze des Verfahrens stellt hierbei die im Sommer nächsten Jahres endende Legislaturperiode des Europäischen Parlaments dar. 
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